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Einleitung

In den vergangenen Jahren entbrannten teils heftige öffentliche Diskussionen um 
Prestigeprojekte wie den Bau des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg1, den Um-
bau des Bahnknotens Stuttgart „Projekt Stuttgart 21“2, die Errichtung der Ham-
burger Elbphilharmonie3 oder die Erweiterung des Airbus-Geländes in Hamburg-
Finkenwerder4. Die Verwaltung war in den genannten Verfahren meist neben dem 
Vorwurf der Kostenexplosion dem Vorhalt, eine rechtswidrige Genehmigungsent-
scheidung getroffen zu haben, ausgesetzt. Die öffentlichen Diskussionen dazu zogen 
sich über Monate und Jahre hin, mit Meder neuen Entscheidung in der Sache flammten 
sie wieder heftiger auf und gipfelten beim „Projekt Stuttgart 21“ in massiven Protes-
ten im Stuttgarter Schlossgarten und separaten Schlichtungsgesprächen. Aber trotz 
aller Proteste, öffentlicher Diskussionen und gerichtlicher Verfahren wanderten die 
Vorhabenpläne dieser Großvorhaben nicht zurück in die Schubladen der Planer, son-
dern wurden und werden realisiert. Beim Bürger bleibt häufig das Gefühl, all seine 
Proteste verliefen im Sande und blieben ungehört. Der Unmut, es werde über seinen 
Kopf hinweg entschieden, seine Belange würden nicht gehört und er müsse letztlich 
die Lasten der Vorhabenrealisierung tragen, während sich politische Würdenträger 
und Konzernchefs im Glanz der Vorhaben sonnten, wächst.5 Die politischen Wür-
denträger und Konzernchefs besuchten die Grundsteinlegungen und priesen die Vor-
teile des Vorhabens in Presseterminen. Der Anwohner müsse hingegen Schmutz und 
Lärm aushalten. Letztlich werde das Vorhaben sogar noch mit seinen Steuergeldern 
gefördert. 

Der Unmut darüber wächst zum Teil sogar so sehr, dass regelmäßig die Rufe nach 
einer verstärkten Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung laut werden6 – aber auch 

1 Ä3lanfeststellungsbeschluss ,Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Sch|nefeldދ vom 13.08.2004³.
2 Ä3lanfeststellungsbeschluss für den Umbau des Bahnknotens Stuttgart ,3roMekt Stuttgart 21ދ 

3lanfeststellungsabschnitt 1.1 (7alTuerung mit neuem Hauptbahnhof) von Bahn-km – 0,4- 42,0 bis 
Bahn-km � 0,4�32,0 in Stuttgart vom 28.1.200�³.

3 Baugenehmigung vom 30.  Januar 2008.
4 „Planfeststellungsbeschluss zur DaimlerChrysler Aerospace Airbus-Werkserweiterung vom 

08.0�.2000³.
5 Vgl. Steinberg, =UR 2011, 340.
6 Vgl. Stüer, Handbuch 3lanungsrecht, Rn.  46�0� Heiser, taz vom 23.06.2014, Berlin lokal 

Nr.  10441, S.  21. Hierzu auch Ewer, NJW 2011, 1328 (1330)� Wittreck, =G 2011, 209� Gärditz, NVwZ 
2014, 1 (4)� Saurer, DVBl. 2012, 1082 (1088). bhnlich zur Frage der =ulässigkeit eines Volksbegeh-
rens in der Bauleitplanung in Berlin: Burrack/Stein, LKV 2009, 433 (434f.).
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bald wieder verklingen, denn der Gesetzgeber hat für solche Großvorhaben, bei de-
nen von einer großen Betroffenheit insbesondere der Anwohner ausgegangen werden 
kann, ein separates Verfahren mit ausführlicher Öffentlichkeitsbeteiligung geschaf-
fen, das Planfeststellungsverfahren.7 Danach hat jeder Betroffene die Möglichkeit, 
sich am Verfahren zu beteiligen. Seine Einflussnahmem|glichkeiten auf das Vor-
haben sind jedoch begrenzt, denn selbst planen kann er nicht. Ihm obliegt lediglich, 
in einem bestimmten Zeitraum der Planung Einwendungen zum beantragten Vorha-
ben vorzutragen. Das verwaltungsrechtliche Verfahren ist also aus der Sicht mancher 
Bürger nicht frei von Schwächen. Dem Bürger werden sogar Anforderungen bei der 
Beteiligung aufgebürdet, die er oft nicht ohne fremde Hilfe erfüllen kann.

Die Alternativen zum bisherigen Verfahren, die regelmäßig in den Ring geworfen 
werden, laufen alle letztlich auf eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit oder 
gleich eine Direktabstimmung hinaus. Zugleich sind diese Vorschläge mit dem Ideal-
bild des gut informierten und wohl abwägenden Bürgers verbunden. Doch wie inten-
siv kann sich jeder einzelne Bürger mit einem Projekt auseinandersetzen und inwie-
weit kann er seine möglichen Vorteile gegen die Nachteile anderer abwägen?8 Letz-
ten Endes ist doch der Wunsch nach einer kurzen Anbindung an das überörtliche 
Stra�ennetz oder den Verkehrsflughafen gro�, um schnellstm|glich in den Urlaub 
oder zum nächsten Arbeitstreffen reisen zu können. Zu kurz sollte die Anbindung 
bei genauerer Betrachtung aber auch nicht sein, um nicht die Landebahn oder vielbe-
fahrene Straße direkt vor dem Gartenzaun zu haben. Einen Königsweg zur allseits 
zufriedenstellenden Vorhabenrealisierung gibt es nicht.

In dem Spannungsfeld der widerstreitenden Interessen von Anwohnern, Vorha-
benträger und Nutzern der Anlage steht die Abwägung der Planfeststellungsbehörde. 
Erschwerend kommen die sich stetig wandelnden Ansprüche an Verfahren und Ent-
scheidung durch das nationale und europäische Recht hinzu. Aufgrund der gestiege-
nen europäischen und nationalen Anforderungen an Verfahren und Vorhaben sowie 
der größeren Beteiligung der Bevölkerung am Planungsverfahren müssen Vorhaben-
träger und Planfeststellungsbehörde für die Vorbereitung und Durchführung des 
3lanfeststellungsverfahrens einen immer h|heren zeitlichen und finanziellen Auf-
wand vorsehen.9 So stieg u.a. die Zahl der Gutachten, die insbesondere zu Umwelt-
aspekten einzuholen sind.10 Angesichts der hohen Hürden und des langen Zulas-
sungsverfahrens kann schon mancher Investor von Investitionen in den Standort 
Deutschland abgesehen haben. Mag man darüber den Kopf schütteln und Deutsch-
land als schon bald vom Weltmarkt abgehängt betrachten, zeugen doch aber die ge-
setzlichen Anforderungen an Vorhaben von der gesellschaftlichen Wertschätzung 

7 Siehe ��  72ff. VwVfG.
8 Jüngstes Beispiel ist die Volksabstimmung über den Erhalt des Flughafens Berlin-Tegel am 

24.09.2017. �6 3rozent der Berliner stimmten für den Erhalt und knapp 42 3rozent der Berliner da-
gegen.

9 So auch Spieth/Appel, NuR 2009, 669� Steinberg, =UR 2011, 340 (3�0).
10 Bsp.� BVerwG, NVw= 2016, 1631� 2VG Greifswald, NVw=-RR 2016, 448.



3Einleitung

von Umwelt und Individuum. Besonders der europäische Gesetzgeber setzte in der 
Vergangenheit neue Ziele im Sinne des Umweltschutzes. Ein Hinwegwischen der 
Umweltbelange und der Individualbetroffenheiten im Planfeststellungsverfahren ist 
daher nicht mehr möglich.

Trotz der erhöhten Anforderungen konnten jedoch in den vergangenen Jahren vie-
le in Angriff genommene umstrittene Gro�vorhaben – teilweise mit kleineren bnde-
rungen – planfestgestellt und realisiert werden. Das wirft die Frage auf, ob sich die 
Vorhabenträger und Planfeststellungsbehörden so gut an die gestiegenen Anforde-
rungen angepasst haben, dass die Vorhaben letztlich planfeststellungsfähig sind. 
2der werden bei Schwierigkeiten, die sich dem Vorhaben in den Weg stellen, initiiert 
durch die Politik alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Voraussetzungen für die 
Planfeststellungsfähigkeit zu schaffen?

Ein spannendes Beispiel für die aufgeworfenen Fragen und die dargestellten 
Schwierigkeiten im planungsrechtlichen Verfahren bietet das Vorhaben zur Daim-
lerChrysler Aerospace Airbus-Werkserweiterung, mit dem die Erweiterung des 
Werks in Hamburg-Finkenwerder für die 3roduktion des A380 bezweckt wurde. Es 
soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein, denn es fiel in eine =eit des europa-
rechtlichen Wandels. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, ein Kernelement des euro-
päischen Umweltrechts, war bereits in Kraft, ihre Umsetzung ins nationale Recht 
krankte allerdings. Wie mit dem konkreten Vorhaben in dieser Interimszeit umzu-
gehen war, musste zeitnah durch die Planfeststellungsbehörde bestimmt werden, um 
das Projekt nicht vollends scheitern zu lassen, denn ein erheblicher zeitlicher Verzug 
der Planungs- und Bauarbeiten hätte das „Aus“ des Projekts bedeutet. Lösungen 
wurden daher unter Zeitdruck gesucht und gefunden, später allerdings auch wieder 
revidiert.

Das Vorhaben eignet sich auch besonders gut aufgrund der Unternehmenshistorie 
des Airbus-Konzerns. Von Beginn an war es eng mit Deutschland verbunden, sodass 
schon die Standortwahl für den Bau des A380 ein 3olitikum wurde. Die Freie und 
Hansestadt Hamburg engagierte sich für das Vorhaben, indem sie selbst Trägerin 
eines 7eilvorhabens wurde, die Vorhabenflächen als Schutzgebietsflächen meldete 
sowie die sogenannte Lex Airbus11 und eine bnderungsverordnung12 erließ. Die 
enge Verbindung der Freien und Hansestadt Hamburg mit dem Airbus-Konzern trug 
freilich nicht zur Befriedung der großen öffentlichen Diskussionen bei, insbesondere 
die Fronten zwischen den Vorhabenträgern und den Anwohnern und Naturschutz-
verbänden verhärteten sich und standen sich unversöhnlich gegenüber. Trotzdem 
wurden das Vorhaben wie auch das eng damit verbundene Vorhaben zur Verlänge-
rung der Start- und Landebahn im Jahre 2004 realisiert.

11 Gesetz zum Erhalt und zur Stärkung des Luftfahrtindustriestandortes Hamburg vom 18.  Juni 
2002 (HmbGVBl. 2002, S.  96), am 28.06.2002 in Kraft getreten.

12 Verordnung über das Naturschutzgebiet Mühlenberger Loch�Ne�sand vom 18.  2ktober 200� 
(HmbGVBl. 200� S.  431).
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Der Vielfalt an unterschiedlichen rechtlichen Hürden, die im Laufe der planungs-
rechtlichen und verwaltungsgerichtlichen Verfahren auftauchten, soll die nachfol-
gende Betrachtung gerecht werden, indem die rechtlichen Probleme und deren Lö-
sung möglichst knapp aufgezeigt und bewertet werden. Geleitet durch den Aufbau 
des Planfeststellungsbeschlusses werden dabei neben Fragen aus dem Kernbereich 
des Fachplanungsrechts sowie Umweltrechts auch verfassungsrechtliche und europa-
rechtliche Fragestellungen behandelt. Ebenso wie die Planfeststellungsbehörde sich 
aufgrund der umfassenden Wirkung ihrer Entscheidung in der relativ kurzen Zeit-
spanne des Verwaltungsverfahrens dieser Fülle an tatsächlichen und rechtlichen Pro-
blemen stellen musste, sollen sie sich auch hier wiederfinden.

Im Ersten Teil werden zunächst zum besseren Verständnis der verfahrensrechtlich 
angeordnete Ablauf eines Planfeststellungsverfahrens und seine Besonderheiten 
skizziert. Zur Verdeutlichung der engen Verbindung zwischen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und dem Airbus-Konzern ist eine kurze Chronik zur Entstehung des 
Airbus-Konzerns erforderlich. 

Der Zweite Teil ist dem Planfeststellungsverfahren zur DaimlerChrysler Aero-
space Airbus-Werkserweiterung (im folgenden DA-Erweiterung)13 gewidmet, in des-
sen Verlauf sich insbesondere Fragen zur Abgrenzung zwischen privat- und gemein-
nützigen Vorhaben sowie zum Umgang mit der damals noch nicht ausreichend um-
gesetzten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (im Folgenden FFH-Richtlinie)14 ergaben.

Im Dritten Teil steht die Planung zur Verlängerung der Start- und Landebahn aus 
dem Jahre 2004 im Mittelpunkt. Sie sollte, anders als die 3lanung im Jahre 2000, un-
mittelbar in die Rechte der Anwohner eingreifen, da für das Vorhaben Grundstücke 
Dritter in Anspruch zu nehmen waren.

Eine =usammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung findet sich im anschlie-
ßenden Teil, der die Arbeit abschließt.

13 Im 3lanfeststellungsbeschluss vom 08.0�.2000 wurde das festgestellte Vorhaben als ÄDA-Er-
weiterung“ abgekürzt. Dieser Begriff soll hier im Folgenden ebenfalls verwendet werden.

14 Die korrekte Bezeichnung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (kurz: FFH-Richtlinie) lautet: 
Richtlinie 92�43�EWG des Rates vom 21.0�.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden 7iere und 3flanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992, S.  7).
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1. Kapitel

Das Planfeststellungsverfahren

Bei der Planung von Großprojekten sind nicht nur die Interessen der Antragsteller 
und der unmittelbaren Nachbarn betroffen, sondern von den Großprojekten gehen 
erhebliche Auswirkungen auf die nähere und fernere Umgebung aus. Deshalb wird 
für raumerhebliche Großprojekte ein eigenes Verwaltungsverfahren, das Planfest-
stellungsverfahren, angeordnet. Beim 3lanfeststellungsverfahren findet eine beson-
dere Öffentlichkeitsbeteiligung statt, sodass den potenziell durch den Plan Betroffe-
nen die Möglichkeit gegeben wird, sich im Verfahren zu beteiligen. Wegen der Viel-
zahl an öffentlichen und privaten Belangen, die mit dem Planfeststellungsverfahren 
in Einklang gebracht werden sollen, besteht ein hoher Anspruch an die planerische 
Konfliktbewältigung.1

Um die Geschehnisse bei den Werkserweiterungen in den Jahren 2000 und 2004 
besser einordnen zu können, soll kurz der Verfahrensablauf einer Planfeststellung 
skizziert werden.

A. Gang eines Planfeststellungsverfahrens

Das Planfeststellungsverfahren richtet sich nach ��  72 bis 78 VwVfG2 sowie den spe-
ziellen Regelungen des einschlägigen Fachplanungsrechts und wird nur durchge-
führt, wenn es in einer Spezialnorm angeordnet wird. Das Planfeststellungsverfahren 
dient unter anderem der Informationsgewinnung und bezweckt mit seiner Öffent-
lichkeitsbeteiligung die Konfliktl|sung und Akzeptanzschaffung.

Das VwVfG unterscheidet zwischen der Planfeststellungsbehörde, welche die Zu-
lassungsentscheidung trifft, und der Anhörungsbehörde, die das Öffentlichkeitsver-
fahren durchführt.3 Welche Behörden konkret für das Verfahren zuständig sind, 

1 Wickel, in� Ehlers�Fehling�3ünder, Besonderes VwR Bd.  2, �  39 Rn.  17.
2 Die Anwendbarkeit des VwVfG als Bundesrecht beschränkt sich auf Planfeststellungsverfah-

ren, die von Bundesbehörden durchgeführt werden (bspw. nach dem AEG oder WaStrG). Sobald die 
Landesbehörden das Planfeststellungsverfahren durchführen, wird das jeweilige LVwVfG ange-
wendet. Die LVwVfG sind teilweise in einer anderen Art und Weise geordnet, stimmen jedoch in-
haltlich im Wesentlichen mit dem bundesrechtlichen VwVfG überein.

3 Die Anhörungsbehörde soll das Anhörungsverfahren führen und gibt die daraus erlangten 
Kenntnisse an die Planfeststellungsbehörde weiter, die den Planfeststellungsbeschluss erlässt. Die 
Fachplanungsgesetze regeln teilweise, dass diese beiden Behörden identisch sind. Das BVerwG 
hielt die Identität für zulässig (BVerwGE 120, 87 >99@ – Autobahn A38).
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wird gesetzlich in Abhängigkeit von der betroffenen Sachmaterie und dem Vorha-
benstandort geregelt.4

Das Planfeststellungsverfahren beginnt, wenn der Vorhabenträger den Antrag auf 
Durchführung des Anh|rungsverfahrens stellt (�  73 Abs.  1 S.  1 VwVfG). Der 3la-
nungsträger ist bei der Erstellung seines Planentwurfs nicht an verfahrensrechtliche 
Vorgaben gebunden. Er fertigt einen Plan nach seinen Bedürfnissen an und beantragt 
dessen behördliche Feststellung. Wegen der Kosten, die durch das Erstellen des 
Planes und das behördliche Planfeststellungsverfahren entstehen, ist der Planungs-
träger gehalten, einen Plan einzureichen, der seinen Interessen entspricht und dessen 
Feststellung hinreichend wahrscheinlich ist. Sollte er einen Plan einreichen, der zwar 
seinen Interessen und Bedürfnissen entspricht, aber keinerlei Rücksicht auf die 
gesetzlichen Regelungen, die Umweltbelange oder die Rechte der Nachbarschaft 
nimmt, wird der Plan von der Behörde nicht planfestgestellt. Damit hätte der Antrag-
steller seinen Aufwand vergebens betrieben. Dies gilt es für ihn zu vermeiden.

=u diesem =weck finden häufig in der 3hase der 3lanerstellung, also noch vor dem 
Verwaltungsverfahren, informelle Gespräche zwischen dem Planungsträger und der 
Planfeststellungsbehörde zur Kosten- und Aufwandsreduzierung statt. Mit den Vor-
verhandlungen können bereits in dieser frühen Phase Abstimmungen getroffen wer-
den, um Vorhaben, die nicht zulassungsfähig sind, frühzeitig zu verhindern. Aller-
dings besteht die Gefahr, dass durch die Vorverhandlungen bei unbeteiligten Dritten 
der Eindruck entsteht, die Planfeststellungsbehörde und der Vorhabenträger wären 
sich schon vor dem Verwaltungsverfahren einig geworden, das Verfahren werde mit-
hin lediglich aus rechtlichen Gründen durchgeführt und könne an der bereits getrof-
fenen Entscheidung über das Vorhaben nichts mehr ändern.5 Dies gilt es durch ein 
transparentes Verfahren zu verhindern.6

Ungeachtet der informellen Vorgespräche beginnt das Anhörungsverfahren und 
damit das Verwaltungsverfahren erst mit der Einreichung des hinreichend konkreten 
Planentwurfs.7 Im Anhörungsverfahren fordert die Anhörungsbehörde andere Be-
hörden, deren Aufgabenbereiche durch das Vorhaben berührt werden, zur Stellung-
nahme auf (�  73 Abs.  2 VwVfG). Der 3lan wird in den Gemeinden, auf deren Gebiet 
das Vorhaben Auswirkungen haben könnte, für einen Monat ausgelegt, sodass poten-

4 Im Luftverkehrsgesetz wird die Kompetenz zur Regelung der Zuständigkeit auf die Länder 
übertragen (�  10 Abs.  1 S.  1 LuftVG a.F.).

5 Hufen/Siegel, Rn.  622� Wickel, in� Ehlers�Fehling�3ünder, Besonderes VwR Bd.  2, �  39 Rn.  21. 
Aber ebenso erscheint nach Wickels Ansicht die gesetzliche Regelung dieser informellen Vorge-
spräche wenig erfolgversprechend, da dies lediglich zu einer weiteren Vorverlagerung der informel-
len Vorgespräche führe. Er plädiert daher für eine frühere Beteiligung der Öffentlichkeit, um das 
Verfahren transparenter zu gestalten. bhnlich sehen auch Hertel/M unding die Gefahr eines auf-
geblähten Planungsvorverfahrens (Hertel/M unding, NJW 2012, 2622f.).

6 Lieber, in� Mann�Sennekamp�Uechtritz, �  74 Rn.  68.
7 Mit dem Verfahren nach dem UVPG müssen bereits vor der Anhörungsphase Prüfungen zur 

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden. Hierbei handelt es sich um ein 
gesetzlich geregeltes Verfahren in der Phase der „Vorplanung“.
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tiell Betroffene Einsicht nehmen können. Hierdurch erhalten sie Gelegenheit, die 
möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf ihre eigenen Belange zu prüfen und ggf. 
Einwendungen zu erheben (�  73 Abs.  3 und 4 VwVfG). Einwendungen k|nnen grund-
sätzlich von jedermann, der nach vernünftiger Betrachtungsweise ein schutzwürdiges 
Interesse vortragen kann,8 bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist erhoben 
werden (�  73 Abs.  4 S.  1 VwVfG).9 In der Einwendung sollen die vom Vorhaben be-
troffenen Belange dargestellt werden. Anschließend werden die fristgemäß erhobe-
nen Einwendungen und Stellungnahmen von der Anhörungsbehörde mit dem Vorha-
benträger, den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen 
erhoben und Stellungnahmen abgegeben haben, er|rtert (�  73 Abs.  6 VwVfG). 

Das Anhörungsverfahren dient der Richtigkeitsgewähr. Indem die Betroffenen 
ihre Belange vortragen, können die Umstände und Auswirkungen des Vorhabens 
von der Anhörungsbehörde überprüft werden.10 Sie ist dadurch in der Lage, die An-
gaben der unterschiedlichen Beteiligten miteinander abzugleichen und zu prüfen. 
Daneben soll das Anhörungsverfahren zur Streitbeilegung und zu einer höheren Ak-
zeptanz des Vorhabens in der Bevölkerung führen, was in der tatsächlichen Umset-
zung jedoch von vielen Einzelfaktoren11 abhängt und nicht immer erreicht wird.12

Der Planfeststellungsbehörde werden danach der Plan und eine Stellungnahme der 
Anhörungsbehörde zum Ergebnis des Erörterungstermins vorgelegt. Zugleich über-
gibt die Anhörungsbehörde der Planfeststellungsbehörde die Stellungnahmen der 
Beh|rden und die nicht erledigten Einwendungen (�  73 Abs.  9 VwVfG). Hiernach 
entscheidet die Planfeststellungsbehörde über die Feststellung des Plans und die 
nicht erledigten Einwendungen, die Schutzauflagen, Folgema�nahmen und Entschä-
digungsansprüche unter Würdigung des Gesamtergebnisses des Verfahrens durch 
einen als „Planfeststellungsbeschluss“ bezeichneten schriftlichen Verwaltungsakt 
(��  74 Abs.  1 und 2, 69 Abs.  1 und 2 S.  1, 1. HS. VwVfG).13

Eine Besonderheit des Planfeststellungsverfahrens ist die Präklusionswirkung gem. 
�  73 Abs.  4 S.  3 VwVfG.14 Den potentiell Betroffenen wird mit dem Anhörungsverfah-

8 Niesler, in� Brandt�Domg|rgen, Handbuch VwVf, 7eil &. Rn.  �3� Lieber, in: Mann/Senne-
kamp�Uechtritz, �  73, Rn.  183ff.

9 Eine Ausnahme ergibt sich gem. �  21 Abs.  2 UV3G für Belange nach dem UV3G. Diese sind 
innerhalb von einem Monat nach Ende der Auslegungsfrist zu erheben.

10 Wickel, in� Ehlers�Fehling�3ünder, Besonderes VwR Bd.  2, �  39 Rn.  18.
11 Zu diesen Einzelfaktoren können beispielhaft die öffentliche Darstellung des Vorhabens, die 

Fähigkeiten der Leiter der Erörterungstermine oder unüberbrückbare Differenzen der Beteiligten 
genannt werden.

12 Der Erörterungstermin entwickelt sich teilweise zu einem „high noon“ der Antragsgegner und 
Vorhabenträger, bei dem häufig Fundamentalgegner des Vorhabens ausführlich und |ffentlichkeits-
wirksam ihre Ansichten darlegen können (Steinberg, =UR 2011, 340 >343f.@).

13 Durch die Rechtsform als Verwaltungsakt nach �  3� VwVfG hat der 3lanfeststellungsbe-
schluss eine stärkere Beständigkeit, gerade gegenüber privatrechtlichen Abwehransprüchen (Ewer, 
NJW 2011, 1328).

14 Die Präklusionswirkung kann jedoch nur eintreten, wenn in der Bekanntmachung der Ausle-
gung oder der Einwendungsfrist auf sie hingewiesen wurde, nach �  73 Abs.  4 S.  4 VwVfG.
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ren zwar die Möglichkeit gegeben, sich am Verfahren zu beteiligen. Jedoch sind sie 
nach Verstreichen der oben genannten Frist mit ihrem Vortrag in weiten Teilen ausge-
schlossen. Dabei ist zwischen der formellen und materiellen Präklusion zu unterschei-
den, ob die Betroffenen also nur im weiteren Verwaltungsverfahren oder auch im ggf. 
anschließenden gerichtlichen Verfahren mit ihren Einwendungen ausgeschlossen 
sind. Ihre Interessen müssen, wenn sie nicht rechtzeitig von den Betroffenen vor-
gebracht werden und sich der planenden Behörde auch nicht aufdrängen, in der Regel 
nicht mehr in der weiteren Planung berücksichtigt werden.15 Bei der materiellen 
Präklusion dürfen sie nicht in einem gerichtlichen Verfahren als Gründe für die An-
nahme einer Klagebefugnis oder der Begründetheit der Klage herangezogen werden. 
Aufgeweicht wurde die 3räklusionswirkung aber 201� mit einem EuGH-Urteil16, in 
dem das Gericht die materielle Präklusionswirkung im Anwendungsbereich der 
UVP-Richtlinie17 und der IED-Richtlinie18 ausdrücklich als EU-rechtswidrig bewer-
tete.19 Wie groß die Reichweite des EuGH-Urteils ist, blieb bisher ungeklärt.20 Da in 
der 3ra[is häufig Unsicherheit hinsichtlich einer trennscharfen Unterscheidung zwi-
schen Belangen i.S.d. UVP-Richtlinie und den übrigen Belangen besteht, werden die 
Planfeststellungsbehörden (wohl) vorsorglich umfassend auf alle vorgebrachten und 
denkbaren Einwände eingehen. In den Verfahren zu den Werkserweiterungen in den 
Jahren 2000 und 2004 fand die 3räklusion Medoch noch keine o.g. Einschränkung.

Das besondere Beteiligungsverfahren bedeutet aufgrund der umstrittenen Präklu-
sionswirkung nicht nur einen Vorteil für die Betroffenen, sondern führt auch zu der 
2bliegenheit, Einwendungen im Verfahren rechtzeitig zu erheben, wenn die eigenen 
Interessen Berücksichtigung finden sollen. Dem Interessenträger bleiben nach dem 
VwVfG insgesamt ca. sechs Wochen für die Einsichtnahme in die konkreten Un-
terlagen,21 die Prüfung seiner eigenen Betroffenheit und die Formulierung seiner Stel-
lungnahme. Diese Frist erscheint im Hinblick auf die in der Regel fehlende Erfahrung 
der Betroffenen mit einem solchen Verfahren als recht knapp.22 Für den einzelnen 
Betroffenen bedeutet dies einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand.23 Andererseits 

15 BVerwG, NJW 1988, 1228.
16 EuGH, Urteil vom 1�.10.201� – &-137�14 (Kommission�Deutschland), Eu=W 2016, 66.
17 Richtlinie 2011�92�EU des Europäischen 3arlaments und des Rats vom 13.  Dezember 2011 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, 
ABl. 2012 L 26, 1.

18 Richtlinie 2010�7��EU des Europäischen 3arlaments und des Rats vom 24.  November 2010 
über Industrieemissionen, Abl. 2010 L 334, 17. 

19 EuGH, Urteil vom 1�.10.201� – &-137�14 (Kommission�Deutschland), Eu=W 2016, 66.
20 Kämper, in� Beck2K-VwVfG, �  73 Rn.  �8� eher weit� Siegel, NVw= 2016, 337 (339f.).
21 Die Unterlagen müssen sogar nur einen Monat ausgelegt werden.
22 Deshalb plädiert Ziekow für eine gemeinsame Frist von sechs bis acht Wochen, in denen die 

Unterlagen eingesehen und die Einwendungen eingereicht werden können (Ziekow, NJW-Beil. 
2012, 91 >93@).

23 Häufig sind die Unterlagen in 3apierform nur innerhalb der regulären Bürozeiten der Beh|rde 
einsehbar. Da die Unterlagen zumeist für den Betroffenen kaum überschaubar sind und er trotzdem 
seine eigene Betroffenheit erkennen können soll, werden teilweise Hilfestellungen durch Mitarbei-
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